
 

 

 

 

 

Ausführungsbestimmungen für den Eidg. Ständematch  

Gewehr 300m und 50m sowie Pistole 50m und 25m im  

Rahmen des 59. Eidg. Schützenfestes Chur / Graubünden 2026 
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Die Projektleitung «Eidg. Ständematch 2026» erlässt aufgrund der Weisungen für den Eidg. 

Ständematch Gewehr 300m und 50m sowie Pistole 50m und 25m (Dok. Reg.-Nr. 1.3.2.2.) fol-

gende Ausführungsbestimmungen (AFB): 

Datenschutz Breitensport  

Durch die Beteiligung am Wettkampf willigt der Teilnehmer ein, dass seine persönlichen Daten 

(z.B. Name, Geburtsdatum, Verein, Wohnort, Kanton, Bilder etc.) auf Start- und Ranglisten 

und/oder in den entsprechenden Medien publiziert sowie während der Veranstaltung genannt 

werden dürfen. Durch die Teilnahme wird auch der Weitergabe dieser Daten an einen Auftrags-

bearbeiter, der für die Durchführung und/oder Resultatermittlung zuständig ist, zugestimmt.  

Weitere Informationen unter:  

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/freizeit_sport/teilnahme_sport.html 

1. Meldung Kontaktperson Kantone 

Die Kantone melden auf dem Erhebungsblatt (Beilage 1) bis spätestens am 31. März 2026 die 

Kontaktperson je Disziplin dem SSV. Die Angabe der Mail-Kontaktdaten ist zwingend. 

Das Erhebungsblatt ist der Geschäftsstelle des SSV per E-Mail mit dem Vermerk «ESM 2026» 

zuzustellen. Kontakt: breitensport@swissshooting.ch 

2. Namentliche Anmeldung 

Die namentliche Anmeldung hat ab 1. Mai 2026 bis spätestens am 2. Juni 2026 zu erfolgen. 

Die entsprechenden Kontaktpersonen (siehe Punkt 1) werden bis am 15. April 2026 mit einem 

Login bedient. 

Die Schiessreihenfolge der Teilnehmer wird mit der Anmeldung verbindlich festgelegt. 

Nach erfolgter Anmeldung erhält die Kontaktperson das «Anmeldebestätigungs- und Mutations-

blatt» per Mail zugestellt. 

3. Startgebühren 

Die Startgebühren wurden mit der Anmeldung fällig. 

Wird die definitive Gruppenanmeldung zurückgezogen oder erfolgt die namentliche Anmeldung 

nicht fristgerecht, verfallen die einbezahlten Startgebühren zugunsten des SSV. 

Wird die Startgebühr nicht entrichtet, besteht keine Berechtigung zur Teilnahme. 

Anpassungen 

vom 22.06.2026 

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/freizeit_sport/teilnahme_sport.html
mailto:breitensport@swissshooting.ch
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4. Wettkampfzeiten 

Nr. Disziplin/Sportgerät 
Stellung/ 
Altersstufe 

Standbezug 
Vorbereitung/ 
Probezeit 

Wettkampf- 
zeit 

1 300m Gewehr 3-Stellungen Elite 15 Min 15 Min 1h 45 Min 

2 300m Standardgewehr 2-Stellungen Elite 15 Min 
Probe in  

Wettkampfzeit 
1 h 30 Min 

3 300m Ordonnanzgewehre 2-Stellungen Elite 15 Min 
Probe in  

Wettkampfzeit 
1 h 30 Min 

4 300m Gewehr 3-Stellungen U26  15 Min 15 Min 1h 45 Min  

5 300m Gewehr liegend Elite 15 Min 15 Min 1 h 

6 300m Ordonnanzgewehre liegend Elite 15 Min 
Probe in  

Wettkampfzeit 
1 h 15 min 

7 50m Gewehr 3-Stellungen Elite 15 Min 15 Min 1 h 30 Min 

8 50m Gewehr liegend Elite 15 Min 15 Min 50 Min 

9 50m Gewehr 3-Stellungen bis U21 15 Min 15 Min 1 h 30 Min 

10 50m Gewehr liegend bis U21 15 Min 15 Min 50 Min 

11 50m Pistole Programm A Elite 15 Min 15 Min 1 h 30 Min 

12 50m Pistole Programm B Elite 15 Min 
Präz. 5 Min 

SF 30 Sec 

6 x 5 Min 

6 x 30 Sec 

13 25m Pistole Programm C Elite 15 Min 
Präz. 5 Min 

SF 5x 3/7 Sec 

6 x 5 Min 

6 x 5 x 3/7 Sec 

14 25m Pistole Programm C Bis U21 15 Min 
Präz. 5 Min 

SF 5x 3/7 Sec 

6 x 5 Min 

6 x 5 x 3/7 Sec 

 

5. Zeitplan 

Die Einzelheiten sind aus dem Zeitplan für den ESM 2026 (Beilage 2) ersichtlich. 

6. Material und Munition 

- Startnummern und Erinnerungsmedaillen müssen am Wettkampftag bis spätestens 30 Mi-

nuten vor Wettkampfbeginn beim Schalter im Schützenhaus Chur Rossboden 10m-Anlage 

(bei der 25m-Anlage) bezogen werden. 

- Die Munition für Frei- und Standardgewehre 300m, Gewehre 50m, Pistolen 50m, Rand-

feuerpistolen und -Revolver 25/50m sowie Zentralfeuerpistolen und -Revolver hat den 

ISSF-Regeln (Ausgabe 2023) zu entsprechen (vgl. Ziffer 6 der Weisungen für den ESM 

2026). Sie ist von den Gruppen selbst mitzubringen. 

- Mit den übrigen Sportgeräten darf nur mit Ordonnanzmunition der Festorganisation ge-

schossen werden. 

- Wird mit dem Frei- oder Standardgewehr Ordonnanzmunition verschossen, muss diese 

bei der Festorganisation bezogen werden. 

- Die Ordonnanzmunition ist am Schalter im Schützenhaus Chur Rossboden 10m-Anlage 

(bei der 25m-Anlage) durch den kantonalen Verantwortlichen zu beziehen und im Voraus 

mittels zugestellten Einzahlungsschein zu bezahlen (Fr. 0.35 pro Patrone). 
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7. Resultaterfassung und Klassierung 

Die Wettkämpfe werden für die 

- Gewehrdisziplinen sowie die Disziplin 50m Pistole auf elektronischen Trefferzeigeanla-

gen durchgeführt; 

- Disziplin 25m Pistole auf Laufscheibenwagen (mit Papierscheiben) durchgeführt. 

Es wird auf die Rangierungsregelungen in den Weisungen für den ESM 2026 verwiesen (vgl. 

Ziffer 12.14 b). 

8. Sportgerätespezifische Regelungen 

- Eine Disziplin wird nach den Regeln der ISSF (Ausgabe 2023) oder nach den RSpS des 

SSV durchgeführt. Für die Durchführung sind die jeweiligen sportgerätespezifischen tech-

nischen Regelungen zu beachten. 

- Es gelten für alle ESM die zum Zeitpunkt der Durchführung des ESM 2026 Regeln der 

ISSF (Ausgabe 2023) bzw. die RSpS des SSV. 

- Für alle Disziplinen werden Kontroll- oder Hintergrundscheiben (Backtargets) eingesetzt. 

- Für Ordonnanzgewehre und -Pistolen sind nur Hilfsmittel gemäss Hilfsmittelverzeichnis 

vom 1. Januar 2025 des VBS erlaubt. 

- Für alle übrigen Gewehre und Pistolen gelten die ISSF-Regeln (Ausgabe 2023). 

- Betreffend Kleidervorschriften und Stellungen wird auf das Merkblatt «Ständematch» ver-

wiesen.  

9. Sportgeräte- und Ausrüstungskontrolle ESM 2026 

Die Sportgeräte- und Ausrüstungskontrolle für den ESM 2026 ist unabhängig von einer weiteren 

Teilnahme am ESF 2026 zu absolvieren. Für die Teilnahme am ESF 2026 gelten die Sportge-

räte- und Ausrüstungskontrolle des ESF 2026. 

Sportgeräte- und Ausrüstungskontrollen finden ausschliesslich im Schützenhaus Chur Rossbo-

den 10m-Anlage (bei der 25m-Anlage), wie folgt statt:  

Sportgeräte- und Ausrüstungskontrolle 

Standort Tag Datum Zeiten 

Chur 

Donnerstag,  2. Juli 2026 15:00 - 21:30 

Freitag,  3. Juli 2026 06:00 - 21:00 

Samstag,  4. Juli 2026 06:00 - 16:00 

 

Im Fall von Defekten, Reparaturen, Sportgerätewechsel usw. besteht die Möglichkeit der Nach-

kontrolle über die Standjury. 

10. Mutationen 

Mutationen sind bis 30 Minuten vor Wettkampfbeginn der ersten Ablösung ausschliesslich am 

Schalter Spezialwettkämpfe im Festzentrum Rossboden, Chur möglich. Diese werden nur in 

schriftlicher Form, mittels dem «Anmelde- und Mutationsblatt», entgegengenommen. 
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Der Schalter ESM ist wie folgt geöffnet:  

- Donnerstag,    2. Juli 2026:  16.00 - 19.00 Uhr (nur Chur) 

- Freitag,    3. Juli 2026:  06.00 - 19.00 Uhr (nur Chur) 

- Samstag,    4. Juli 2026:  06.00 - 19.00 Uhr (nur Chur) 

- An den beiden Wettkampftagen öffnet der Schalter in den entsprechenden Schiessanla-

gen jeweils 90 Minuten vor Beginn «Standbezug» des ersten Wettkampfes. 

Pro abgegebenes Mutationsblatt wird eine Gebühr von CHF 20.- erhoben.  

Änderungen der Schiessreihenfolge sind nicht möglich! 

Die Mutationsgebühren sind am Schalter Spezialwettkämpfe im Festzentrum Rossboden, Chur 

zu bezahlen. 

11. Startlisten 

Die Startlisten werden nach den namentlichen Meldungen der Gruppenschützen (Termin:  

9. Juni 2026) zeitnah veröffentlicht. 

12. Jurys und Rekurse 

Die Wettkampfjurys befinden sich in allen Schiessständen. 

Die Namen des Schiessleiters, des Wettkampfleiters und der Wettkampfjury sind im Schiess-

stand angeschlagen. 

Die Einsprachezeit läuft zehn Minuten nach Aushängen der provisorischen Ranglisten an den 

«Ranglistentafeln ESM 2026» ab. 

Proteste können direkt mündlich eingereicht werden und sind anschliessend schriftlich einzu-

reichen; das Formular kann beim jeweiligen Schiessleiter bezogen werden. Die Gebühr beträgt 

für Protest und Rekurs jeweils CHF 50.- 

Proteste werden durch die Wettkampfjurys behandelt, welche endgültig entscheiden. Wird ei-

nem Protest stattgegeben, wird die Protestgebühr zurückerstattet. 

13. Verpflegung 

An den Wettkampftagen bestehen Verpflegungsmöglichkeiten in den Schiessanlagen. 

14. Siegerehrungen 

Die Siegerehrungen finden am Freitag ab 21:00 Uhr und am Samstag ab 19:15 Uhr im Fest-

zentrum Rossboden in Chur statt.  

Es werden keine Ranglisten verschickt; diese werden am jeweiligen Wettkampftag im Internet 

zum Herunterladen bereitgestellt (www.swissshooting.ch).  

15. Besonderes 

Soweit es erforderlich ist, kann die Projektleitung des ESM 2026 ergänzende Regelungen erlas-

sen. Sie stellt diese den auf dem Erhebungsblatt genannten Kontaktpersonen bis spätestens 

am 31. Mai 2026 zu oder informiert die Gruppenverantwortlichen am Wettkampftag schriftlich. 

http://www.swissshooting.ch/
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16. Schlussbestimmungen 

Die vorliegenden AFB 

- wurden von der Projektleitung ESM 2026 am 30. April 2026 genehmigt; 

- ersetzen alle bisherigen Regelungen; 

- treten sofort in Kraft. 

 
 
Schweizer Schiesssportverband 
Projektleitung ESM 2026 
 

Paul Röthlisberger Andreas von Känel 
Projektleiter  Stv. Projektleiter 

 
 

 

Beilagen 

1. Erhebungsblatt «Kontaktperson Kantone». Je Kontaktperson ist ein Erhebungsblatt auszufüllen 

2. Zeitplan 


